
Anlage A zur V/0728/2023 
Kurzüberblick 

Ziel des Grundsatzbeschlusses ist es, den Fuß- und Radverkehr im nördlichen Stadtgebiet zu 
fördern. Durch die Umlegung der Linienführung auf die ehemaligen Gleistrasse zwischen dem 
Haltepunkt Zentrum Nord und der Kanalstraße entsteht eine attraktive und gradlinige Wegever-
bindung.  
 
 
 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Mit der Vorlage wird das Ziel „umweltgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von sicheren 
sowie bedarfsgerechten Verkehrsflächen und –anlagen“ verfolgt. 
 
Das Teilziel lautet „Förderung des Fuß,- und Radverkehrs“. 
 
Zielerreichung: Die Maßnahme soll ab 2026 umgesetzt werden.  

 

Finanzierung 

Produktgruppe: 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja X Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja X Nein   

Im beschlossenen Haushaltsplan 2024enthalten?  Ja X Nein  teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? X Ja  Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja X Nein   

 

Die Umlegung der Linienführung auf die ehemalige Gleistrasse hat zum jetzigen Zeitpunkt keine 
finanziellen Auswirkungen. Die Kosten für die jeweils notwendigen Umbaumaßnahmen werden in 
gesonderten Beschlussvorlagen mitgeteilt. 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist  vollständig 
pflichtig 

X überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 
freiwillig 

Ebenso sollte zur Umsetzung des zweiten Teils der NaSa-Sofortmaßnahme zumindest durch Ein-
fordern eines erläuternden Satzes abgefragt werden, 

- auf welcher rechtlichen Grundlage diese Aufgabe beruht (Gesetz, Ratsbeschluss, etc.), 

- und ob und in welchem Anteil die finanziellen Auswirkungen in ihrer Höhe beeinflussbar sind. 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

./. 
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